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Vergessene? - Jugendliche im Maßregelvollzug

Von Petia Schniedermeyer

Zusammenfassung

Voiaussetzungen und Bedingungen der Unteibrin-

gung von Jugendlichen nach §63 Strafgesetzbuch - Wie

derholungsgefahr bei schuldunfahigen oder erheblich

schuldgeminderten Tatein - weiden auf der Grundlage
unmittelbai teilnehmender Beobachtungen beschrieben

und erörtert Es wnd gefordert, bei Jugendlichen in dei

Regel nach Alternativen fur den Maßregelvollzug zu su¬

chen (§67b StGB), und falls dieser unvermeidlich ei-

scheint, die therapeutischen Voraussetzungen fur eine

Besserung zu gewahrleisten

Im Jahie 1982 wurde in der Bundesiepubhk Deutsch¬

land fur 16 Jugendliche (14-18 Jahre) und fur 37 Heran¬

wachsende (18-21 Jahre) in einem Stiafveifahren als

Maßregel der Besserung und Sicherung (§63 Strafgesetz¬

buch, §7 Jugendgerichtsgesetz) die Unterbringung in ei¬

nem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet Am

31 03 1982 befanden sich 273 Personen im Alter unter

25 Jahren aufgrund einer derartigen Anordnung in einem

psychiatrischen Krankenhaus

Die Zahl der Jugendlichen und Heranwachsenden im

Maßregelvollzug ist danach nicht sehr groß Es handelt sich

abei um eine Gruppe junger Menschen mit besonders

schwerwiegenden Problemen Hier soll gezeigt weiden,

daß es bisher fui diese Probleme nur unzulängliche Lo¬

sungen gibt

Rechtliche Voraussetzungen der Unterbringung im

Maßregelvollzug

Die Untei bringung in einem psychiatrischen Kranken¬

haus geholt zu den freiheitsentziehenden Maßregeln
Die Voraussetzungen sind in §63 des Strafgesetzbuches

aufgeführt

§63 Untetbnngutig in einem psychtatiischen Krankenhaus Hat

jemand eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfilng-

keit (§20) oder der verminderten Sebuldfilngkeit (§21) begm

gen, so ordnet das Gericht die Unterbringung in einem psvehnt
Tischen Krankenhaus in, wenn die Gesimtvvurthgung des I attrs

und seiner Tat ergibt, daß von ihm infolge seines Zustandes eihcb-

liche lethtswidnge Taten zu erwaiten sind und er deshalb fur

die Allgemeinheit gefahiheh ist

Die bloße Möglichkeit weiteier dehnquentei Hand¬

lungen reicht danach ebensowenig fui die Anordnung
der LJnterbnngung aus, wie die Wahrscheinlichkeit wei-

teiei lediglich lastiger Taten Die Gefährlichkeit muß

sich fernei aus dem Fortbestehen jener seelischen bzw

geistigen Störung odei Beeinträchtigung ergeben, mit de¬

nen sich Schuldunfahigkeit oder vennindeite Schuldfa

higkeit erklart haben

Grunde fui Schuldunfahigkeit odei vennindeite

Schuldfahigkeit werden in §20 und §21 des Strafgesetz¬
buches genannt

§20 Schuldunfahigkeit wegen seeltschei Störungen Ohne

Schuld handelt, wer bei Begehen der Tat wegen einer krankhaf¬

ten seelischen Störung, wegen einer tiefgieifenden Bewußtseinssto-

iiing oder wegen Schwachsinns odtreintt schweien andeien seeli

sehen Abaitigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen

oder nach dieser Einsieht zu hindeln

§21 V'eimindeitc Schuldfahigkeit Ist die Talugkeit des Taters,

das LFnrecht der Tit einzusehen oder nach dieser Tinsicht zu

handeln aus einem der in §20 bezeichneten Grunde bei Begc

hung der Tat eihebheh vermindert, so kann die Strafe nach §49

Abs 1 gemildert werden

Wird bei erheblich veimindeitei Schuldfahigkeit (§21

StGB) die Untei bringung nach §63 StGB neben einer

Einheitsstrafe angeordnet, dann wiid die Maßregel voi

der Eieiheitsstrafe vollzogen (§67 StGB), aber auf die

Strafe angerechnet Ein auf diese Weise noch nicht eile

digter Strafrest kann zu Bewahrung ausgesetzt werden

Die im Strafgesetzbuch voigesehenen Maßregeln dei

Besserung und Sicherung einschließlich der Unterbnn-

gung in einem psychiatnschen Krankenhaus können

auch im Jugendgetichtsverfahren angeordnet werden (§7

Jugendgerichtsgesetz) Es kann bei vermindertet Schuld¬

fahigkeit von anderen Rechtsfolgen abgesehen werden

§5 Abs 3 JGG bestimmt namlich
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A cm Zuchtmitteln und Jugendstiafe wnd abgesehen, wenn

ehe Unteibnngung in einem psvchiatnsehen Kiankenhaus oder

einei I ntziehungsanstalt che Ahndung durch den Riehtei ent

behrheh macht
"

Im Ubngen ist in §67b Stiafgesetzbuch voi gesehen,

daß giundsatzhch auch die Unteibnngung von vornher¬

ein zur Bewahrung ausgesetzt weiden kann

§67b \usset/ung zugleich mit dei Anoidiiung Oidnet das Ge

nebt ehe Unterbringung in einem psvchiatnsehen Kiankenhaus

oder einer Entziehungsanstalt in, so setzt es zugleith deren

V ollstitekung zur Bevvthiung aus, wenn besondere Umstände

die L rvvaitung iechtfeitigen, diß der Zweck det Maßregel auch

dadurch titeicht weiden kann Die -Aussetzung unterbleibt,

wenn dti I attr noih f reiheitsstnte zu verbüßen hit die gleith

zeitig mit dei Mißregel verhangt und nicht zur Bewahrung aus

gesetzt wird Mit dei •Aussetzung tritt Tuhrungsaufsitht ein

Sonst setzt das Gericht die weitere Unterbringung zur

Bewahrung aus, sobald verantwoitet werden kann, zu er¬

proben, ob dei Untergebrachte außeihalb des Maßregel-

vollzuges keine lechtswidngen Taten mehi begehen wird

(§67d StGB) Das Gericht kann jedeizeit, es muß bei

der Unterbringung in einem psychiatrischen Kranken¬

haus jeweils nach Ablauf eines Jahres prüfen, ob die wei¬

tere Unteibnngung zui Bewahiung auszusetzen ist

(§67e StGB)

Wenn damit zu rechnen ist, daß die Unterbringung in

einem psychiatrischen Kiankenhaus angeordnet wird,

dann muß das Gericht in dei Hauptverhandlung einen

Sachverstandigen, dei den Angeklagten zuvor untersucht

hat, über dessen Zustand und die Behandlungsaussichten
vernehmen (§246a Stiafprozeßordnung) Dem Sachver¬

ständigen soll im allgemeinen schon im Voi verfahien

Gelegenheit zur Voibeieitung des Gutachtens gegeben
werden (§80a StPO) In dei Regel ist die Fragestellung
verbunden mit der Frage nach Gründen der Schuldunfa¬

higkeit oder verminderten Schuldfahigkeit (§§20,21

StGB) Zur Voibereitung eines Gutachtens uber den psy

einsehen Zustand eines Beschuldigten kann das Gericht

nach Anhotung eines Sachvei standigen die Beobachtung
und Untei suchung in einem psy chiatnschen Kranken¬

haus für die Dauei von höchstens 6 Wochen anordnen

(§81 StPO)

Sachveistandige sind in der Regel Atzte für Psvchia-

tne, im Jugendgenchtsverfahren Arzte fui Kinder- und

Jugenspsv chiatne Im Jugendgenchtsverfahren haben sie

zunächst zu klaren, ob der im Jugendalter stehende Be¬

schuldigte nach seinei Entwicklung ubeihaupt als straf-

mundig gelten kann Voi dem Stiafgesetz gilt giundsatz¬

hch als schuldunfahig, wer zui Zeit dei Tat noch nicht 14

Jahre alt ist (§ 19 StGB) Wei zur Zeit der Tat vieizehn

aber nocht nicht achtzehn Jahie alt ist gilt als Jugendli¬
cher, wei zur Zeit der Tat achtzehn aber noch nicht ein¬

undzwanzig Jahre alt ist, als Heranwachsende! Die

strafrechtliche Veiantworthchkeit Jugendlicher ist in §3

Jugendget ichtsgesetz definiert

§3 \ eraritwotthchkctt Im fugendlicher ist strafrechtlich ver

antwörtlich, wenn er zur Zeit dei I at nach seiner sittlichen und

geistigen Tntvvieklung reif genug ist, das Uniecht dei Tat einzu

sehen und nach diesei Linsicht zu handeln Zui Erziehung eines

Jugendlichen, dei mangels Reife stiafrechtlich nicht verantwort¬

lich ist, knin dtr Riehtei dieselben Maßnahmen anordnen wie

der Voimundschaftsrichter

Giundsatzhch können demnach auch Maßiegeln der

Sicherung und Besseiung, einschließlich der Unteibnn¬

gung in einem psychiatrischen Krankenhaus nui dann

angeordnet werden, wenn der Jugendliche seiner Ent¬

wicklung nach strafiechthch verantwortlich ist Liegen
abei bei einem Jugendlichen, der unter Entwicklungsge-

sichtspunkten noch nicht strafmundig ist (§3 JGG) zu¬

gleich auch Voiaussetzungen der Schuldunfahigkeit odei

vermindertet Schuldfahigkeit vor, wie sie in §§20, 21

StGB genannt sind (s o ), dann muß das Gericht piufen,
ob die Notwendigkeit einei Unterbringung gemäß §63

StGB besteht Es konnte z B bei einem Jugendlichen mit

einei ei lieblichen Beeinträchtigung seinei geistigen Ent¬

wicklung, sofern von ihm weitere gefahrliche Taten mit

großei Wahischeinhchkeit zu eiwaiten sind, die Unter¬

bringung in einem psychiatnschen Krankenhaus auch

dann angeordnet werden, wenn er seiner Entwicklung
nach einem noch nicht 14 Jahre altem Kinde entspricht

Vor jeder Anordnung einei Unteibnngung muß indes

sen eingehend gepi uft werden, ob nicht der Zweck sowohl

dei Besseiung, wie dei Sicherung nicht auch ohne Frei

heitsentziehung erreicht werden kann, zumindest aber,

ob nicht die Aussetzung nach §67b und eine andere

Foim der Unterbringung zui Behandlung möglich ist

Die Wirklichkeit des Verfahrens und der Unterbringung

Die Bedingungen untei denen Jugendliche im Vorver¬

fahren nach §81 StPO (s o ) und nach Anordnung einei

Unterbringung als Maßregel (§63 StGB) - gegebenen¬
falls bis zui Hauptveihandlung anschließend an Untersu¬

chung und Beobachtung auch vorläufig nach §126a

(Einstweilige Unterbnngung bei begründeter Annahme

von Schuldunfahigkeit oder veimindeiter Schuldfahig¬

keit) - leben müssen, sind recht unterschiedlich

Die Unteibnngung zui Beobachtung und Untersu¬

chung (§81 StPO) erfolgt bei Jugendlichen zum Teil in

Kliniken, in denen sie sich auf Stationen gemeinsam mit

Gleichaltrigen oder Liwachsenen befinden, die nicht

stiaffalhg gewoiden sind Zumeist wnd dieser Aufenthalt

gegenubei der Untersuchungshaft als weniger einschnei¬

dend erlebt, da Kontaktmoghchkeiten bestehen und die

Vorbereitung eines Gutachtens auch interessieite Zuwen¬

dung bedeutet

Handelt es sich jedoch um jugendliche Tater, die als

besondeis gefährlich gelten und muß mit Entweichungs-
vei suchen gerechnet werden, dann treten auch schon

wahrend der Unteibnngung nach §81 StPO bzw § 126a

StPO die Sichei heitserfordernisse in den Vordergrund
und bestimmen die unmittelbaren Lebensbedingungen
Das ist eist recht der Fall, wenn dann eine Unteibnn¬

gung nach §63 StGB angeoidnet und vollzogen wird

Die Ausgestaltung richtet sich dabei nach den Landeige¬

setzen zum Maßiegelvollzug (§ 138 StVOUzG)Vandenhoeck&Ruprecht (1985)
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Die fur diese Darstellung gewählte Ubeischnft „Vei-

gessene'" ergibt sich aus meinen eigenen Beobachtungen
als freiwillige Helferin in Unterbringungseinnchtungen
eines Bundeslandes, einem großen Kiankenhaus für psy¬

chisch kranke Rechtsbiecher und dem besonders gesi¬

cherten Verwahrhaus eines Psvchiatnsehen Landeskran

kenhauses

In beiden Einrichtungen befanden sich die Jugendli¬
chen und Hei anwachsenden zusammen mit eiwachsenen

psychisch kianken, schuldunfahigen odet vermindert

schuldfahigen Tatein auf den selben Stationen Allei¬

dings ist inzwischen im Unteibnngungskrankenhaus eine

Jugendhchenstation eingenchtet, deren Entwicklung ab¬

zuwarten ist

Alleingelassen

Gilt ein vermutlich schuldunfahiger oder veimmdeit

schuldfahiger Jugendlicher als besonders gefährlich und

wird er deswegen bereits voi der Hauptverhandlung (§ 81

bzw § 126 a StPO) untei den stark gesichelten Bedingun¬

gen des Verwahrhauses untei gebt acht, dann sind seine

Außenkontakte bis auf die nehterheh zu genehmigenden
Besuche völlig aufgehoben Leiden schon psychisch ge¬

sunde junge Menschen ei heblich unter dei Dauer einer

Untersuchungshaft und dei Ungewißheit des weiteren

Veilaufes, dann ist dies bei psychisch gestoiten Jugendli¬
chen umso mehr der Lall Wenn zu Recht eine der in

§20, 21 StGB genannten Voraussetzungen vermutet wird,

dann beduiften sie auch schon zu diesem Zeitpunkt einer

Behandlung oder einer spezifischen heilpadagogischen

Foideiung
Ohne solche Hilfe und unter Bedingungen, die weitete

seelische Belastungen und Verletzungen bedeuten,

kommt es zu Depiessionen und suizidalen Überlegungen
oder zu verstärkten Aggressionen Mit Aggressionen ge

gen die Institution und mit zunehmender Resignation

vei schlechtem sich die Voiaussetzungen fur eine spateie

Theiapie Zumeist andern sich diese Bedingungen mit

dei in der Hauptveihandlung dann angeoidneten Untei

bnngung nach §63 StGB überhaupt nicht In dei Unter -

bringungsemrichtung sind kaum fui die Behandlung von

Jugendlichen speziell ausgebildeten theiapeutischen Mit¬

arbeitet vorhanden Die Zeit der Arzte und Psychologen
fui Einzelgespiache ist äußerst knapp bemessen

Reaktionen auf die Unterbringungsbedingungen

Maßnahmen, die tatsachlich regelmäßig stattfinden,

sind im Lnterbrmguiigskrankenhaus einfache und mo

notone Arbeiten sowie Beschäftigungstherapie Vußer

dem weiden wöchentlich Gruppensitzungen unter Betci

hgung von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal veian

staltet Allerdings sind sie kein Ort um eigene Piobleme

emzubiingen und zu beaibeiten Sie dienen voi allem der

Liorteiung von otganisatonschen Ptoblemen und \nge

legenheiten des Zusammenlebens

So eifahrt der untetgebiachtt Jugendliche im vvesenth

chen eine strikte Reglemcntieiung aller I ebensumstandc,

dei ei sich entwedei resignierend unteiwnft odei gegen

ubei denen er vei mehrt Aggiessionen entwickelt Diese

geben dann wiederum Anlaß zu Lingntfen, wie Abson

dem von den ubngen Patienten, Unteibnngung in einem

besonders gesicherten Raum (§23 NdsMVollzG) oder

kurzdauernde Eixieiung Wenn unter medizinischen Ge

Sichtspunkten eine medikamentöse Behandlung notwen

dig erscheint, ist dazu die Einwilligung des Unterge¬
brachten oder aber bei Minderjährigen des gesetzlichen
Vei treters erforderlich

Jugendliche Sexualtater

Jugendliche, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung
verstoßen haben und untergebracht sind, weil die glei¬
chen Voiaussetzungen, deietvvegen ihre Schuldfahigkeit
veimindert wai, auch weitete gefährliche Taten erwaiten

lassen, stehen vor besonderen Schwiengkeiten
Bleiben sie ohne spezifische Therapie und sind sie ab

geschnitten von der Außenwelt nur mit Mannein unter

gebtacht, dann sind neue Eifahiungen und Veratbei

tungsmoghchkeiten im LJmgang mit lhien sexuellen Be

durfnissen nicht möglich Bciechtigteiweise besteht dann

Soige, daß es bei Lockeiungen der I tetheitsentziehung
zu neuen Sexualdehkten kommt Ein theiapeutisch be¬

gründete! Veitiauensvoischuß kann dabei nachteilige

Folgen auch fur den behandelnden Aizt haben So winde

ein leitendei Aizt des Verwahrhauses wegen dei VViedei-

holungstat eines Lhiteigebiachten mit dei Begründung
fahl lassiger Koipenerletzung und Stiafvereitelung im

Amt zu einer hohen Geldstiafe venu teilt

Beeinträchtigung von Grundrechten Lange Unterbiingungszeiten

Im Vergleich zu jungen Menschen, die sich im Jugend-

strafvollzug befinden, sind die in einem psychiatnschen

Krankenhaus untei gebrachten Jugendlichen zweifellos

benachteiligt Soweit sie noch in Sälen oder in mangel
haft eingerichteten Mehrbettzimmern untei gebracht

sind, vei stoßt dies gegen die Menschenwürde Die nur in

geringem Umfang voihandenen Bildungs- und Ausbil-

dungsmoghchkeiten entspiechen nicht dem Recht auf

Erziehung

Jugendliche, die im Maßiegelvollzug untergebracht

sind, bleiben dort im allgemeinen langer als Jugendliche,
die bei gleichaitigen Delikten zu einer Jugendstiafe ver-

uiteilt wurden Das ist erklaihch, wenn der fur die Lhi

terbnngung ausschlaggebende Zustand seinei Natur

nach odei eben wegen unzulänglicher therapeutischer

Möglichkeiten nicht beeinflußt weiden konnte Lin Bei¬

spiel soll aber zeigen, wie dabei jeder Maßstab fur eint

Veihaltnismaßigkeit abhanden kommen kannVandenhoeck&Ruprecht (1985)
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Tin in seinei geistigen Entwicklung beeinträchtigter

Jugendlicher wai von einer Giuppe delinquenter Heran¬

wachsender zu einem gemeinschaftlichen Einbruch mit¬

genommen worden Obwohl es sich um sein erstes Delikt

handelte, wurde er nach §63 StGB untergebracht und

blieb bis zu einer gutachterlichen Überprüfung 9 Jahre

lang unter freiheitsentziehenden Bedingungen in einei

Unterbringungseinrichtung Der mehi fach vorbestiafte

Hiupttatei und Anstifter dagegen wai bereits 5 Jahre
fruhei aus dem Jugendvollzug entlassen worden (Ton

dotf 198 3)

Aussichten nach Entlassung aus der Unterbringung

Zu einer Entlassungsvorbereitung auf offenen Statio

nen des Maßiegelvollzuges gelangen untei gebrachte Ju

gendhehe im allgemeinen etst dann, wenn sie erwachsen

geworden sind

Zu welchem Zeitpunkt abei auch eine Aufhebung der

Unterbringung stattfindet, bestehen bei mangelhaften

Ausbildungsvoraussetzungen und gegenüber den vei brei¬

teten Vorurteilen nur geringe Aussichten fur eine Ein

ghederung in das Beschaftigungssvstem

zungen fur Behandlung und Bildung gewährleistet sein

Neben äußeren Bedingungen, die ein nicht nui men

schenwuidiges, sondern auch altersentsprechendes Woh

nen und Zusammenleben mit Gleichaltrigen in kleinen

Giuppen ermöglichen, gehören dazu

- Personalschlussel fur die Mitarbeiter im Pflege- und

Erziehungsdienst wie in kinder- und jugendpsychiatri¬
schen Einrichtungen mit Aufgaben der Intensivbe-

handlung und beaufsichtigung (d h 1 0,8),
- psythothetapeutisch ausgebildete Mitarbeiter,
- sozialpadagogische Gestaltung des Alltags und der Ak¬

tivitäten,

- Bildungs- und Ausbildungsmoghchkeiten
Da es sich nui um eine geringe Zahl untergebrachter

Jugendlichei und damit auch nui um kleine Einrichtun¬

gen bzw Eunktionsbereiche handeln wird, durfte es

zweckmäßig sein, wenn Einzeltherapie und auch Bil¬

dungs und Ausbildungsmaßnahmen „importiert" wer¬

den, d h von Fachkräften aus anderen Einrichtungen
und Beieichen gewahrleistet weiden Das hat auch fur

sich, daß diese Fachkräfte nicht in das Aushandeln von

Lockerungen der Freiheitsentziehung verwickelt werden

Vor allem aber müssen die personellen Möglichkeiten
auch so beschaffen sein, daß Außenkontakte aufgenom¬
men bzw wiedei hergestellt werden können

Schlußfolgerungen und Vorschlage

Meine Beobachtungen im Maßregelvollzug sprechen

dafür, daß Bemühungen um die beabsichtigte „Besse

rung" durch die Bedingungen der Unterbringung und

durch Hospitahsierungsfolgen weitgehend zunichte ge

macht werden Dem Besserungsauftrag der Gesellschaft

kann nur dann entsprochen weiden, wenn die Einrich¬

tungen für psychisch kianke Straftater entsprechend ge¬

staltet werden

Zualleierst muß gefordert werden, daß bei jedem Ju¬

gendlichen, bei dem die in §63 StGB genannten \7oiaus

Setzungen einer Unterbringung gegeben sind, jedei nui

möglichen Alternative fur die freiheitsentziehende Maß¬

regel nachgegangen wird Je nach den therapeutischen
odei pädagogischen Notwendigkeiten kann es sich dabei

z B um die Theiapie auf einei offenen, aber gut beauf

sichtigten kindei und jugendpsychiatrischen Station mit

entsprechender personeller Ausstattung oder aber um die

lordeiung in einei klai struktuilerten Einrichtung für

behinderte Jugendliche oder Hei anwachsende handeln

An Stelle des Vollzuges der Unterbringung sollte die

Aussetzung mit dei Anoidnung (§67b StGB) die Regel
sein

Wenn tatsächlich aber bei einem Jugendlichen alles da

fur spricht, daß die Gefahr fur die Allgemeinheit sich

vorerst nui durch seine Unterbnngung in einer Einnch

tung mit besonderen Sicherheitsbedingungen abwenden

laßt, dann müssen in dieser Einrichtung alle Vonusset

Summary

77?e Fotgotten Ones? - Adolescents under Conective Pu

nishment

Prerequisites and conditions for the custody of adoles¬

cents according to Cnminal Law Cose, §63 (danger of

iepetition in cases wheie the offender is considered ex

tcnsivelv or totall) incompetent of understandmg the

consequence of his deed) aie desenbed and discussed on

the direct obseivation Alternatives fot the execution of

conective punishment must be sought (Cnminal Law

Code, §67b) and where punishment cinnot be avoided

the therepeutic pieiequuisites for an improvement in the

offendei must be piovided
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